
NABU Stn. B-Plan D156 Conrebbersweg West IV Teil A Bodenlagerst. Seite 1 von 6

NABU Regionalverband Ostfriesland, Hatshauser Straße 50, 26802 Moormerland

Stadt Emden
Ringstraße 38b
26721 Emden

Absender dieses Schreibens:

Elke Dirks
1. Vorsitzende
Hatshauser Straße 50
26802 Moormerland 
Tel.: 0163.29 18 012
elke.dirks@yahoo.de

Bearbeiter: Hermann Ihnen
2. Vorsitzender
Tel.: 04941 – 87196
hermann.ihnen@ewetel.net

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom:
25.01.2022

Unser Zeichen:
Siehe unten! 26605 Aurich, den 09.03.2022

Bauleitplanung der Stadt Emden
Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bauleitplanverfahren gemäß §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB
Bebauungsplan D156, Conrebbersweg West IV, Abschnitt (Wohnen) Teil A (Lagerstätte für Bo-
den)

Gemeinsame Stellungnahme des NABU Landesverbandes Niedersachsen e. V. und des NABU Re-
gionalverbandes Ostfriesland

Sehr geehrte Damen und Herren,

der NABU lehnt den in Rede stehenden Entwurf zum Teil A (Lagerstätte für Boden) des Bebauungs-
planes Conrebbersweg West IV ab.

Begründung

I. Ungenügende Abarbeitung rechtlicher Grundlagen

1) Schon der 1. Absatz der Begründung des Vorentwurfs liefert eine grobe Desinformation, indem 
behauptet wird, dass im Laufe der nächsten Jahrzehnte auf den Freiflächen westlich und südlich 
des Stadtteils Conrebbersweg Schritt für Schritt im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ein 
neuer Stadtteil entstehen soll, der den aktuellen und kommenden Anforderungen der Demogra-
fie sowie des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht wird und dabei eine höchstmögliche Lebens-
qualität gewährleistet. So gut wie die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gestaltungsmaßnahmen 
innerhalb der verschiedenen Bebauungsplanabschnitte auch geplant sein mögen, sie sind nicht 
geeignet, die im Sinne des § 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erheblichen, ja 
verheerenden Eingriffe in Natur und Landschaft in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Die 
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„Lagerstätte Boden“ ist einer der Bausteine in einem für die Natur, die Umwelt und den Klima-
schutz schädlichen Bebauungsplan-Projekt, 

Der Geltungsbereich des D 156 Conrebbersweg West IV. Abschnitt, wird von der Stadt Emden 
in zwei Teilbereiche, Teil A (Lagerstätte für Boden) und Teil B (Wohnen), aufgeteilt, in der 
Absicht, den Teil A in der planungsrechtlichen Bearbeitung zeitlich vorzuziehen. Das als Inten-
sivgrünland genutzte Flurstück 17 darf aber keinesfalls losgelöst von seiner Umgebung betrach-
tet werden, aus der der sulfatsaure Boden entnommen wird und auf das seine Umnutzung ver-
botene Fernwirkungen entwickelt. Darum ist auch für dieses Vorhaben die naturschutzfachliche 
(Gesamt)Wertigkeit im Rahmen der in der Bauleitplanung zu beachtenden städtebaulichen Ein-
griffsregelung und der naturschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG entsprechend 
zu berücksichtigen.

In der Begründung zum Planvorentwurf heißt es unter „I Rahmenbedingungen Nr. 1 ANLASS 
DER PLANUNG UND ALLGEMEINE ZIELSETZUNG“ in Abs. 2:

„Mit dem Beschluss der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes (Vorlage 17/0458) wurde 
bereits die Planung für die Gesamtentwicklung des Stadtteils eingeleitet; hierbei wurden schon 
zahlreiche Detailfragen beispielsweise bezüglich des entstehenden Eingriffs in Natur und Land-
schaft, die Qualität des vorhandenen Bodens oder die Lärmbelastung, die auf das Gebiet ein-
wirkt, geklärt.“

Die Wahrheit ist, dass der vorliegende Vorentwurf für das Sondergebiet Bestimmungen gleich 
mehrerer Gesetze, Verordnungen bzw. Planungen nicht oder nicht hinreichend berücksichtigt: 

a) die städtebauliche Eingriffsregelung in Verbindung mit der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung,

b) das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),
c) das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG),
d) die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
e) die Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
f) die Festsetzungen der 67 Änderung des Flächennutzungsplanes

Der Vorentwurf ist deshalb nach Auffassung des NABU in der vorliegenden Form rechtsfehler-
haft. Die Darstellungen des Büros Kalberlah -Bodenbiologie- in der „Allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls“ sind hinsichtlich der Aussagen zu Natur und Landschaft relativ wertlos, da sie 
verharmlosende Wertungen beinhalten, obwohl die naturschutzfachliche Eingriffsregelung erst 
noch abzuarbeiten ist. 

Das Büro Kalberlah -Bodenbiologie- trifft z. B. folgende Aussage:

„Wertung: Unter der Berücksichtigung der Umsetzung von Schutz- und Minimierungsmaßnah-
men sowie der vorgesehenen Artenschutzmaßnahmen (s. Kap. 5) können erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden.“ 

II. Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht

1) Die Wertung des Büros Kalberlah -Bodenbiologie-, dass erhebliche Umweltauswirkungen aus-
geschlossen werden können, ist u. E. juristisch nicht haltbar. 

Die Vorhabeneinstufung unter Nr. 8.9.1.2 der Anlage 1 des Gesetzes über die UVPG ist fehler-
haft. Da die Abfälle dauerhaft abgelagert und insofern beseitigt werden sollen, handelt es sich 
um eine Deponie i.S.d. Nr. 8.12.1 Anlage 1 UVPG i.V.m. § 3 Abs. 27 KrwG. Das Vorhaben ist 
damit zwingend UVP-pflichtig.

Selbst wenn die Anlage keine Deponie, sondern eine immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftige Anlage wäre, wäre die Einstufung aufgrund der Gesamtlagermenge fehlerhaft. Die 
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Planung umfasst die Aufnahme von bis zu 10.000 m³ Abfall (sulfatsaurer Bodenaushub). Aus-
gehend von einem spezifischen Gewicht von etwa 1 t/m³ beträgt die geplante Gesamtlager-
menge somit etwa 10.000 t und nicht weniger als 150 t. Damit wäre das Vorhaben der Nr. 8.9.1.1 
der Anlage 1 UVPG zuzuordnen und auch dann zwingend UVP-pflichtig, wenn es sich nicht 
bereits um eine Deponie handeln würde.

Nur ergänzend wird daher darauf hingewiesen, dass die Bauzeitenregelungen aus dem Planvor-
haben D 156 III. Abschnitt keine Regelung für die nunmehr – außerhalb des Plangebiets D 156 
III. Abschnitt liegende Fläche treffen. Daher ist nicht sichergestellt, dass die Bautätigkeiten für 
die Errichtung des Abfallbeseitigungsanlage einschließlich des Bauverkehrs zu einer Störung 
von Arten führen, die die Zugriffsverbote realisiert. Selbst wenn also eine allgemeine Vorprü-
fung durchzuführen wäre, müsste diese zu dem Ergebnis kommen, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen möglich sind. Auch in diesem Fall wäre also eine UVP erforderlich.

2) Prüfgegenstand
Die der Vorprüfung des Einzelfalls zugrundeliegende Fläche (vgl. Studie zur Vorprüfung des 
Einzelfalls, S. 1, Abb. 1) entspricht darüber hinaus nicht der geplanten Fläche (Entwurf Plan-
zeichnung). Der Widerspruch ist auszuräumen. Die in der ausstehenden UVP zu untersuchende 
Fläche muss die Gesamtfläche der Planvorhabens abdecken.

3) Abfallrecht
Im Entwurf der Planbegründung wird ausgeführt, dass es sich bei dem umzulagernden Boden 
nicht um Abfall im abfallrechtlichen Sinne handele. Dies ist unzutreffend. Die vorgelegte Studie 
zur Vorprüfung des Einzelfalls stuft das Aushubmaterial zutreffend als gefährlichen Abfall ein 
(dortige Einstufung des Vorhabens unter Nr. 8.9.1.x Anlage 1 UVPG).

Es ist geplant, das Aushubmaterial von den jeweiligen Baustellen, also vom Ort des Aushubs, 
zum Standort des Abfalllagers (Gemarkung Larrelt, Flur 16, Flurstück 17) zu transportieren und 
das Material dort dauerhaft unter Anwendung verschiedener Sicherungsmaßnahmen abzula-
gern. Insofern ist ein Entledigungswille i.S.d. § 3 Abs. 3 KrwG klar gegeben. Des Weiteren ist 
aufgrund des Schadpotentials, das sich auch an den geplanten und erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen zeigt, ein Gefährdungspotential i.S.d. § 3 Abs. 4 KrwG gegeben. Somit sind die 
Voraussetzungen sowohl des subjektiven als auch des objektiven Abfallbegriffs erfüllt. Da eine 
dauerhafte Ablagerung des Abfalls beabsichtigt bzw. eine Verwertung nicht beabsichtigt ist, 
handelt es sich um einen Abfall zur Beseitigung i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 2 KrwG. Der Abfall ist 
unter die Ziffer 17 05 03* AVV einzustufen und somit gefährlicher Abfall.

Da es sich bei der geplanten Anlage um eine Anlage zur Beseitigung (gefährlicher) Abfälle 
handelt, ist sie als Deponie i.S.d. § 3 Abs. 27 KrwG nach § 35 KrwG planfeststellungsbedürftig.
Sofern die Beseitigung im Rahmen einer Ausnahme nach § 28 Abs. 2 KrwG erfolgen soll, fehlt 
es in den Planunterlagen bisher an einer Auseinandersetzung mit den Ausnahmevoraussetzun-
gen des § 28 Abs. 2 i.V.m. den Anforderungen zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung gem. 
§ 15 KrwG. Ebenfalls wäre in diesem Rahmen die Darlegung erforderlich, dass und inwiefern 
sichergestellt wird, dass die Anforderungen des Erlasses des Nds. Umweltministeriums vom 
12.02.2019 eingehalten werden.

4) Risikofaktoren durch Klimawandel
Zudem ist von Bedeutung, dass das Gebiet Conrebbersweg West nur ca. 0,1 m über Normalhö-
hennull (NHN) liegt. Es ist durch Hochwasserabwehrinfrastruktur geschützt, so dass ein Gefah-
reneintritt durch Überflutung von geringer Wahrscheinlichkeit ist [(Anmerkung: gegenwärtig 
(vgl. Tideems_Blatt09_HWGK_L.pdf (umweltkarten-niedersachsen.de)]. Ein Hochwasserri-
siko kann aber angesichts des Klimawandels mittelfristig nicht völlig ausgeschlossen werden, 
und wie die Situation in 15 – 20 Jahren aussieht, vermag wohl niemand vorhersagen. 

Das bedeutet, dass das Plangebiet höher gelegt werden sollte, wodurch weitere Kosten anfallen. 

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Download_OE/HWRM-RL/Tideems/Tideems_Blatt09_HWGK_L.pdf
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Das Büro Geonovo beschreibt in seinem Bericht „Emden Conrebbersweg Polder“ mit der Pro-
jekt-Nr. G215073, dass mit insgesamt 10.000 m³ Bodenaushub aus den Straßen- und Kanalbau-
maßnahmen sowie dem Gewässerneu- und ausbau zu rechnen ist. DER NABU geht davon aus, 
dass die anfallende Menge an sulfatsaurem Boden aber bedeutend größer sein wird, da bei den 
Auskofferungsmaßnahmen für den Hausbau weitere Aushubmengen anfallen dürften. 

Welche Risiken entstehen, 

 wenn die Polderfläche in extrem niederschlagsarmen Jahren austrocknet und sich tiefe Tro-
ckenrisse bilden, wie es der NABU auf einigen seiner an sich nassen Moorflächen erlebt 
hat? 

 wenn nach Trockenperioden Starkregen auf einen mit Trockenrissen durchzogenen Polder 
fällt?

 Wie soll im Abschnitt Wohnen die Nutzung eines Gemüsegartens funktionieren, wenn die 
Nutzpflanzen ihre Nährstoffe aus sulfatsaurem Bodenmaterial beziehen?

Der NABU verlangt, dass etwaige Kaufinteressenten bereits im Vorfeld der B-Plan-Aufstellung 
über die Vorkommen von potentiell sulfatsauren Böden auf Hausgrundstücken und über das 
Risiko der Freisetzung von Schwermetallen informiert werden.

5) Kostenfaktor
Unabhängig von den vorgenannten Gründen fordert der NABU, Vorkommen potentiell sul-
fatsaurer Böden an Ort und Stelle zu belassen. Die Tatsache, dass zur Vorbereitung einer Wohn-
bebauung das Auskoffern massenhaften sulfatsauren Bodens erforderlich wird, bedeutet eine 
erhebliche Verschwendung von Steuergeldern. Vermutlich sollen die entstehenden Kosten letzt-
lich auf die Grundstückspreise umgelegt werden. Der Häuslebauer muss dann eben länger ab-
bezahlen.

6) Planungsrecht
Die Planung ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der gültige Flächennutzungsplan 
weist die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft aus und nicht als Fläche für die Abfallbesei-
tigung i.S.d. § 5 Abs. 2 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB). Daher ist die Änderung des Flächennut-
zungsplans erforderlich.

Die beabsichtigte Festsetzung als sonstiges Sondergebiet „Lagerfläche für Boden“ lässt die die 
beabsichtigte Lagerung gefährlicher Abfälle nicht zu.

Selbst wenn es sich nicht um eine Deponie i.S.d. § 3 Abs. 27 KrwG handeln würde, wäre die 
geplante Anlage der Nr. 8.9.1.1 Anlage 1 UVPG ebenfalls eine immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungsbedürftige Anlage der Nr. 8.14.x des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Die genaue Ein-
stufung für diesen Fall kann ohne die Angabe zur Begrenzung der Aufnahmekapazität nicht 
erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass mehr als 10 t/d in der Abfallbeseitigungsanlage 
aufgenommen werden können, sodass die Anlage unter Nr. 8.14.2.1 des Anhangs 1 der 4. BIm-
SchV einzustufen wäre, wenn es sich nicht bereits um eine Deponie handeln würde.

Immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen sind regelmäßig nur in Industrie-
gebieten zulässig. Die Atypik der Anlage zur Lagerung gefährlicher Abfälle wurde in den Plan-
unterlagen nicht dargelegt. Da eine Atypik somit nicht vorliegt, deckt die beabsichtigte Planung 
auch die Errichtung eines immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Lagers für ge-
fährliche Abfälle in der geplanten Größenordnung nicht ab.
Selbst wenn eine Atypik gegeben wäre und die Anlage zur Lagerung gefährlicher Abfälle nicht 
in einem Industriegebiet anzusiedeln wäre, wäre für die geplante Abfallbeseitigungsfläche eine 
Ausweisung i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB einschlägig. Selbiges gilt für den Fall, dass eine 
Abfallbeseitigung im Rahmen einer Ausnahme nach § 28 Abs. 2 KrwG beabsichtigt ist. Wie 
bereits ausgeführt handelt es sich für den Fall, dass eine Anlagenzulassung beabsichtigt ist, bei 
der Anlage um eine Deponie. Da für diese eine Planfeststellung erforderlich ist, greift das Fach-
planungsprivileg des § 38 BauGB.
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7) Erlass
Für den NABU ist es von Interesse, ob die Bestimmungen des Erlasses „Umlagerung von po-
tentiell sulfaftsauren Aushubmaterialien im Bereich des niedersächsischen Küstenholozäns“ 
(RdErl. D. MU vom 12.02.2019) beachtet wurden.

In dem Erlass wird u. a. Folgendes ausgeführt:

„Bei der Prüfung der abfallbezogenen und bodenkundlichen Belange durch die zuständige Be-
hörde ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG) zu beteiligen. Die ZUS 
AGG bindet bei der Erarbeitung der Stellungnahme gegenüber der unteren Abfallbehörde das 
LBEG ein und informiert im Nachgang das Niedersächsische Umweltministerium. Die Umla-
gerungsflächen werden durch das LBEG in einem Kataster erfasst. Dazu ist der ZUS AGG und 
dem LBEG von der unteren Abfallbehörde nach Abschluss der Umlagerung unaufgefordert eine 
nachvollziehbare Dokumentation zuzusenden.“

III. Bedeutung für Natur und Landschaft

Sofern sich die angeführten „vorgesehenen Artenschutzmaßnahmen“ auf die im Umweltbericht zur „67. 
Änderung des Flächennutzungsplanes Conrebbersweg West“ aufgeführten Suchräume bzw. Kompen-
sationsflächen beziehen, erklärt der NABU, dass sich diese als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) für die zu erwartenden Eingriffe nicht eignen.

Das als Lagerstätte für Boden (Sondergebiet von ca. 23.597 m2) vorgesehene Grundstück Gemarkung 
Larrelt, Flur 16, Flurstück 17, ist Teil eines Feuchtgrünlandgebietes, dass sich in seiner Gesamtheit zwi-
schen dem bestehenden Stadtteil Conrebbersweg im Osten, der A 31 im Norden, sowie der Anschluss-
stelle 2 „Pewsum/Conrebbersweg“ im Westen sowie dem Larrelter Tief im Süden erstreckt.

Dieses gesamte Feuchtgrünlandgebiet 
1. bietet aufgrund seiner besonderen Biotoptypenausstattung nach dem BNatSchG beson-

ders und streng geschützten Brutvögeln günstige Lebensbedingungen. Es ist das letzte ei-
nigermaßen große Feuchtgrünlandgebiet auf dem Gebiet der Stadt Emden und als ein 
Lebensraum von landesweiter Bedeutung anerkannt.

2. besteht zu überwiegenden Teilen aus nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
und nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) in Verbindung mit § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Bioto-
pen. Die großflächige Vernetzung dieser Biotoptypen verleiht dem Gebiet eine landesweite 
Bedeutung für Natur und Landschaft. 

Ohne ordnungsgemäße Anwendung der Eingriffsregelung ist eine Freistellung von den artenschutz-
rechtlichen Verboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zulässig (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, 
9 A 12/10, Rn. 117).

Die Stadt Emden läuft in Gefahr, durch Umsetzung der Planung gegen das Zugriffsverbot bzw. 
Beschädigungs- und Zerstörungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu verstoßen. Es aus Sicht 
des NABU sehr wahrscheinlich unmöglich, die Lebensraumfunktionen der beeinträchtigten Flächen auf 
den ausgewählten oder noch zu bestimmenden Flächen in gleichartiger Weise durch im räumlichen und 
ökologisch funktionellen Zusammenhang stehende, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen auszuglei-
chen. Angesichts der Planung lässt sich ebenfalls nicht der alternative Nachweis führen, dass sich die 
ökologische Funktion der von einem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten mit einer 
hohen, objektiv belegbaren Wahrscheinlichkeit nicht gegenüber dem Voreingriffszustand verschlech-
tert.

Wie soll es gelingen, den rechtlichen Anforderungen entsprechend, die Zerstörung eines solch großen
zusammenhängenden Vogelbrutgebiet von nationaler Bedeutung durch direkt am betroffenen Bestand 
der geschützten Arten ansetzende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen mit dauerhaft lückenloser 
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ökologischer Funktionalität wiederherzustellen. Wie soll die Lebensstätte für die betroffenen Populati-
onen in gleicher Qualität und Quantität erhalten bzw. ausgeglichen werden? Eine CEF-Maßnahme ver-
fügt nicht über die gleiche Qualität und Quantität, wenn versucht wird, sie auf mehrere Standorte zu 
verteilen. Ein solcher Versuch schafft keine CEF-Maßnahme. Es entsteht keine Biozönose, die in einem 
direkten funktionalen Bezug zum Ursprungshabitat steht.

Sollte die Stadt Emden mit Maßnahmen zur Einrichtung der Bodenlagerstätte beginnen, ohne 
dass geeignete, den gesetzlichen Anforderungen genügende „Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
bzw. CEF-Maßnahmen nachweislich wirksam geworden sind, tritt u. E. die Erfüllung des Straf-
tatbestandes nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ein, der über Verweisungen in § 69 Abs. 2 Nrn. 2 
und 3 BNatSchG auf die Zugriffs- und Störungsverbote des § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG
hinweist [„Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: measures that ensure the continued ecological functi-
onality“ (CEF)].

Eine Straftat ist gegeben, wenn der Betroffene, in vollem Bewusstsein eine verbotene Tat begeht und 
dabei rechtswidrig handelt. Nach Kenntnisnahme dieser Stellungnahme werden verantwortliche Vertre-
ter der Stadt Emden bei Auslösung entsprechender Handlungen nicht behaupten können, sie hätten nicht 
in vollem Bewusstsein gehandelt. 

Alleinige Einschätzungen der Stadt Emden über den Eintritt der Wirksamkeit von Ausgleichsmaßnah-
men sind für den NABU nicht maßgebend. Wir verweisen vielmehr auf den „Bewertungsrahmen der 
Eignung von Maßnahmen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (RUNGE et al. 2010:76)“, nach dem
ein hinreichender Wirksamkeitsbeleg eine publizierte und ausreichend dokumentierte Funktionskon-
trolle der jeweiligen Maßnahme mit positivem Ergebnis hinsichtlich der Entwicklung des Bestandes der 
Zielart ist. Wobei unter einer positiven Experteneinschätzung die mehrheitliche Übereinkunft anerkann-
ter Fachleute hinsichtlich der Wirksamkeit einer Maßnahme verstanden wird. Eine einzelne Gutachter-
position reicht hierfür nicht (Anmerkung: reicht besonders nicht bei einem Gebiet von so hoher 
Bedeutung für den besonderen und strengen Artenschutz nach § 44 BNatSchG und den gesetzli-
chen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG).

Aus Sicht des NABU ist Alles in Allem die im Sinne des 2 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
angemessen vorzunehmende Abwägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforderungen unterei-
nander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft als Grund-
lage für Leben und Gesundheit des Menschen unzureichend.

Mit freundlichen Grüßen

namens und mit Vollmacht des NABU Landesverbandes Niedersachsen e. V.

Hermann Ihnen, 2. Vorsitzender NABU Regionalverband Ostfriesland


